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Die Bank gibt Auskunft
Wenn Banken
wanken

Jemand Aat m/r geraten, mem
Sparte// de/ me/ner Reg/ona/banA
afcz/Aeben nnd au/e/ne Kantonal-
banA oder GrossbanA/Z/za/e z«
«der/ragen. ZVacA dem Z/berra-
redenden Voz/a/Z /n TAun donne

man n/e w/wen /cd dade dem-
znzzngen, t/zes zu tzzn. D/e Leute de/
me/ner RanA .s/nd immer seAr ne??

nnd zuvorkommen//, unz/ w/r den-

nen uns gegenseitig seAr gut. Was

raten Sie m/r?

Wenn alle den Rat Ihres Freundes
befolgen würden, könnte dies das

Ereignis «herbeirufen», das Sie
befürchten. Im allgemeinen sind
die Regionalbanken besser als ihr
Ruf. Es gibt sehr leistungsfähige
und gut geführte unter ihnen, die
Sie punkto Sicherheit ohne weite-
res mit den Kantonal- und Gross-

banken vergleichen können. Der
Fall in Thun ist bis heute glückli-
cherweise ein Einzelfall geblie-
ben.
Das Wesen der Regionalbanken
besteht darin, dass sie weitgehend
das wirtschaftliche Schicksal ihrer
Region teilen. Dies kann Vor- und
Nachteile haben. Man kennt sich
gegenseitig und ist zum Teil durch
persönliche Beziehungen (z.B. ge-
genseitige Vertretungen im Ver-
waltungsrat) miteinander verbun-
den.
Was die Spareinlagen betrifft, sind
Fr. 5000 - im Konkurs des Insti-
tuts privilegiert. Durch eine Kon-
vention, der die meisten Banken
angehören, wird der Einlageschutz
auf Fr. 30 000.- erhöht. Bis zu die-
ser Limite brauchen Sie also nichts
zu befürchten. Sollte Ihr Spargut-
haben jedoch höher sein, haben Sie
die Möglichkeit, ein zweites Spar-
heft oder Sparkonto zu eröffnen

(am besten bei einer anderen
Bank), oder Sie können auf andere
Sparformen übergehen. Hier emp-
fehle ich Kassenobligationen oder
Anteile an Anlagefonds.
Bei den Kassenobligationen ist die
Bank, die solche ausgibt, Ihre
Schuldnerin. Sie sollten deshalb
bei der Wahl derselben auf ihre
Bonität (wirtschaftliche Stärke)
achten. Wenn Sie Anteile von An-
lagefonds wählen, sind Sie an ei-
nem stark diversifizierten Porte-
feuille beteiligt, das von ausgewie-
senen Fachleuten zusammenge-
stellt und verwaltet wird.
Sowohl Kassenobligationen wie
Anteile von Anlagefonds können
Sie bedenkenlos «Ihrer» Bank ins
Depot geben. Sie gehen n/cAt ins
Eigentum der Bank über und fallen
demzufolge auch nicht in die Kon-
kursmasse, falls das Schlimmste
passieren sollte.

/V Dm/Z Gwa/ter

So// IcA /Am nocAma/s e/nen e/nge-
scAneAenen ßr/e/ scA/cAen oz/er
g/e/cA e/nen AnwaZt neAmen? Der
//err wusste z'm übrigen aucA, wo
</z'e Mutter /Are Go/z/vrene// ver-
steckt Aatte - w/r K/nz/er Aatten
Ae/ne AAnung... Kb/mew S/e m/r
einen A/ez'nen Rat geben?

Ich gebe Ihnen einen grossen Rat:
Lassen Sie die ganze Sache auf
sich beruhen. In gar keinem Fall
sollten Sie einen Anwalt beizie-
hen, denn Sie hätten nur hohe Ko-
sten und - keinen Erfolg Es liegen
gar keine schriftlichen Beweise
(Schuldscheine) vor, ausser eben
«Aufzeichnungen» ihrer an Arte-
rienverkalkung leidenden Mutter.
Es lohnt sich überhaupt nicht, auch
nur noch einen Gedanken daran zu
verschwenden. Nehmen Sie sich
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das Verhalten Ihrer Mutter selig als

Beispiel, wie man es n/cAt machen
soll, und bedenken Sie, dass man
seine finanziellen Angelegenhei-
ten regeln muss, solange man noch
klar sieht.

Geld verteilen -
Geld verschenken

W/r s/nzi 75 JaAre a/t ami woAnen
z'm SföcA// (angebaute 2-Z/mmer-
WoAnzmg) unseres //auses. t/nser
einziger SoAn Zebt m/t seiner Dam/-
lie z'm Azzs/aneZ. So/Zen w/r e/nen
7e/Z z/es Z/auses an/ unsere b/sAer
e/nz/ge DnAeZ/n Iz'berscAre/ben?
W/r Aaben /Ar scAon e/n 5/arbucA
ange/egt. W/e gebt es, wenn e/n
zwei/es R7nz/ kommt?

Sie haben noch einen Betrag von
Fr. 20 000.- als Notreserve. Die-
sen Rückhalt sollten Sie nicht wei-
ter reduzieren, denn mit einem
Haus hat man ständig unerwartete
Ausgaben. Überlassen Sie es doch
Ihrem Sohn, für seine Kinder zu
sorgen. Dazu wird er mit seinem
stattlichen Erbe imstande sein. Na-
türlich kann man auch Obligatio-
nen verschenken, doch rate ich Ih-
nen zur Zurückhaltung. Können
Sie einmal die Kosten im Alters-
heim nicht voll bezahlen, wird
man auf Ihren Sohn (Geschenk)
zurückgreifen. Gönnen Sie sich
noch die Freuden, die Ihnen ver-
blieben sind, und drehen Sie den
Geldhahn ab.

7ruz/}> Drös/tA-Suter
ßz/iigetberater/?z

53


	Die Bank gibt Auskunft : wenn Banken wanken

